
Die Patientenverfügung SRK 
– ein umfassendes Angebot

Das Erstellen der Patientenverfügung 
SRK berührt viele existentielle und ethi-
sche Fragen. Heute zu bedenken, was 
morgen sein kann, ist im Gespräch ein-
facher. Zögern Sie nicht, uns zu kontak-
tieren. Unsere kompetenten Beraterin-
nen und Berater verfügen über das 
nötige medizinische und pflegerische 
Wissen und können Ihnen beim Erstel-
len Ihrer individuellen Patientenverfü-
gung behilflich sein. Sie klären mit 
Ihnen Ihre Wünsche und Vorstellungen. 
Die Beratenden stehen unter Schweige-
pflicht. 

Die Patientenverfügung 
SRK – die wesentlichen 
Punkte

Die Patientenverfügung SRK ist ein 
Dokument, in dem schriftlich festge-
legt ist, welche medizinische Behand-
lung Sie im Falle Ihrer Urteilsunfähig-
keit wünschen oder ablehnen. Die 
Patientenverfügung SRK wurde von 
Fach leuten für Medizin, Recht und 
Ethik erarbeitet und entspricht den 
rechtlich festgelegten Anforderungen. 
Mit dem neuen Erwachsenenschutz-
recht, das seit Anfang 2013 in Kraft ist, 
sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet 
abzuklären, ob im Falle einer Urteils-
unfähigkeit eine Patientenverfügung 

besteht. Sie sind daran gebunden, 
gemäss dieser Verfügung zu handeln.
Ihre Patientenverfügung SRK ist verbind-
lich, wenn sie handschriftlich datiert und 
unterzeichnet ist. Geben Sie den Perso-
nen Ihrer Wahl (vertretungsberechtigte 
Person, Kinder usw.) eine Kopie Ihrer 
Patientenverfügung SRK.

Inhaltliches 
In der Patientenverfügung SRK bestim-
men Sie über die Linderung von Schmer-
zen und anderen Symptomen, die Nah-
rungs- und Flüssigkeits zufuhr, andere 
lebens verlängernde Massnahmen und 
Wiederbelebungs -Handlungen. Neben 
Ihrer persön lich en  Wert haltung können 
Sie auch festhalten, wer Ihre vertretungs-
berechtigte Person ist und ob weitere 
Vorsorgedokumente in schriftlicher 
Form vorliegen.

Formales
Die Patientenverfügung SRK muss for-
mellen Kriterien entsprechen: Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Wohnort und 
Sozialversicherungs nummer bzw. AHV-
Nummer müssen aufgeführt sein. Sie 
sollte gut lesbar sein. Die Patientenver-
fügung SRK muss handschriftlich datiert 
und unterschrieben sein.

Gültigkeit
Die rechtliche Gültigkeit der Patienten-
verfügung ist nicht befristet. Es emp-
fiehlt sich jedoch, diese regelmässig zu 
überprüfen und neuen Gegebenheiten 

anzupassen. Aktualisieren Sie Ihre 
Patienten verfügung mindestens alle 
zwei Jahre oder immer dann, wenn sich 
Ihre Gesund heitssituation oder Ihre 
Lebensumstände ändern. 

Vertretungsberechtigte Person
In der Patientenverfügung SRK bestim-
men Sie, welche Personen Ihres Vertrau-
ens in den Entscheidungsfindungspro-
zess einbezogen werden sollen, wenn 
Sie nicht mehr urteils fähig sind.

Wünschen Sie eine Beratung? 
Rufen Sie uns an!
Tel. 081 258 45 84

Wir unterstützen Sie gerne 
beim Erstellen Ihrer 
Patientenverfügung SRK.

Patientenverfügung SRK
Damit Ihr Wille zählt.



K
V

_G
R

_fl
y_

Pa
ti

en
te

n
ve

rf
ü

g
u

n
g

_1
29

3
_2

6
01

Weshalb eine 
Patientenverfügung?

Leben heisst auch, seine Freiheit zu 
geniessen, unterwegs zu sein und dabei 
das eine oder andere Risiko einzuge-
hen, ohne gleich an das Schlimmste zu 
denken. Trotzdem lohnt es sich, für den 
Fall der Fälle gut vorbereitet zu sein. Bei 
einer schweren Krankheit oder nach 
einem Unfall sind Sie möglicherweise 
nicht mehr in der Lage, selbst über 
medizinische Massnahmen zu entschei-
den, Ihnen nahestehende Personen zu 
informieren und weitere Vorkehrungen 
zu tre�en. Mit der Patientenverfügung 
des Schweizerischen Roten Kreuzes 
(SRK) können Sie Ihre Wünsche und 

Vorstellungen klar festlegen und stellen 
sicher, dass Ihr Wille auch dann respek-
tiert wird, wenn Sie ihn nicht mehr 
selbst äussern können.

Je nach Lebens situation entscheiden Sie 
sich für die kompakte oder die aus-
führliche Version der Patienten   ver-
fügung SRK. 

Sorgen Sie vor – es ist nie zu früh!
Den Angehörigen wird eine grosse Last 
abgenommen, wenn sie im Fall einer 
schweren Krankheit oder eines Unfalls 
verbindlich wissen, wie sie den Wün-
schen der nahestehenden Person am 
Besten gerecht werden können. 

Auch für Ärztinnen und Ärzte ist es sehr 
hilfreich zu wissen, wie der betro�ene 
Mensch über seine Krankheit, sein 
Leben und sein Sterben denkt. Eine 
Patientenver fügung erleichtert ihnen, 
schwierige Entscheide zu fällen.

Patientenverfügung SRK 
– das Wichtigste auf einen Blick

Die Beratenden des SRK begleiten Sie 
auf Wunsch beim Erstellen Ihrer 
persönlichen Patientenverfügung SRK. 

Die Patientenverfügung SRK gibt 
Ihnen die Möglichkeit, Ihre persönli-
chen Werte und Wünsche klar 
festzuhalten, damit Ihr Wille auch 
dann respektiert wird, wenn Sie sich 
nicht mehr selber dazu äussern 
können. 

Ihre Patientenverfügung SRK 
erleichtert Ihren Angehörigen sowie 
Ärztinnen und Ärzten, schwierige 
Entscheide zu tre�en.

Informieren Sie Personen Ihrer Wahl 
(vertretungsberechtigte Person, 
Hausärztin oder Hausarzt, Kinder usw.) 
über das Vorhandensein Ihrer Patien-
tenverfügung SRK. 

Ihre Patientenverfügung SRK ist 
verbindlich, wenn sie handschriftlich 
datiert und unterzeichnet ist. 
Überprüfen Sie Ihre Patientenverfü-
gung SRK mindestens alle zwei Jahre 
oder immer dann, wenn sich Ihre 
Gesundheitssituation oder Ihre 
Lebensumstände ändern. Bestätigen 
Sie die Aktualisierung immer mit 
Datum und Unterschrift. 

Ihre Patientenverfügung SRK kommt 
erst zum Einsatz, wenn Sie eines 
Tages Ihren Willen bei einer Urteils-
unfähigkeit nicht mehr selber 
äussern können. 

Sie haben die Wahl zwischen einer 
kompakten und einer ausführlichen 
Version der Patientenverfügung SRK.

Wir beraten Sie gerne.
Schweizerisches Rotes Kreuz 
Graubünden

Steinbockstrasse 2
7000 Chur

Telefon 081 258 45 84
info@srk-gr.ch 
www.srk-gr.ch

Wir danken für Ihre Unterstützung.
CH70 0077 4110 2861 8600 3

Unsere Angebote:

redcross-edu.ch
Wissen fürs Leben

pflege-entlastung.ch
Auszeit vom Alltag

Rotkreuz-Notruf
Sicherheit rund um die Uhr

Rotkreuz-Fahrdienst
Mobil – auch im Alter 
oder bei Krankheit

Kinderbetreuung zu Hause
Rettungsanker für Eltern in der Not

Alle Infos finden Sie unter: 
www.srk-gr.ch


